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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.06.2018 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 27.06.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Punkt 1 wird durch folgenden Text ersetzt: 

Dem Stadtrat sind Flurstücke, nach Gemarkungen getrennt, aufzulisten, die sich im Eigentum der 

Stadt Erfurt befinden, voraussichtlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erschlossen werden 

können und für die Schaffung von Planungsrecht für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern 

geeignet sind. Es wird darum gebeten, jeweils die geschätzte Anzahl von Ein- bzw. 

Zweifamilienhäusern anzugeben, die errichtet werden können. 

 

Hinter Punkt 6 wird folgender zusätzlicher Punkt als neuer Punkt 7 eingefügt: 

Die Gründung einer städtischen Entwicklungsgesellschaft ist vorzubereiten, die im Auftrag der 

Stadt Grundstücke aufkauft, Wohnungsbauvorhaben nach den vorgenannten Prämissen und ggf. 

auch andere bedeutende kommunale Bauvorhaben durchführen kann. 

  

Der bisherige Punkt 7 wird zu Punkt 8 und folgendermaßen geändert:  

Statt "III. Quartal 2018" soll es dort heißen "I. Quartal 2019". 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

05.06.2018, gez. i.A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion CDU zur Drucksache 

0515/18 Familienfreundliches Bauen 
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